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Sollicitiren sich umb ein mehrers zu entschliessen. Undt umb wie vil 

der ein Oder andere müeste an Verlurst sin Recht gegen den haupt 

Schuldnern offen ston Jn erwartung antwurt den herren Göttlichen 

Schirm Undt Mariae fürpitt wolbefehlende ...". 
 
1) Vorliegendes Schreiben ist in folgendem Zusammenhang zu sehen: Sowohl 

der weiter unten genannte Kessler - s. Zurlaubiana AH 146/11 - als auch 
Beat Jakob I. Zurlauben hatten gegenüber der Herrschaft Glattburg, wel-
che von der Abtei St. Gallen an Johann Rudolf Reding verliehen worden 
war, Forderungen geltend zu machen. Zurlauben tat dies im Namen seiner 
Gattin Maria Barbara Reding, der Tochter von Johann Rudolf Reding. Letz-
terer hatte nämlich für das seiner Tochter von deren Mutter Anna Katha-
rina Tritt von Wilderen zustehende Erbgut als Unterpfand die Herrschaft 
Glattburg eingesetzt. Schliesslich erklärte sich dann die Abtei St. Gal-
len bereit, die oberwähnten Forderungen Zurlaubens wie auch Kesslers zu 
begleichen, s. ebenda AH 143/10. 

 

Original, mit Siegel  -  AH 144, 492-493  -  Blatt 493r leer 
 
 
 

144/117 
1649 April 18./8., Glarus                                     A 

SCHREIBEN1 VON [RATSHERR] JAKOB KESSLER AN DEN LANDSCHREIBER 
DER FREIEN ÄMTER, BEAT JAKOB I. ZURLAUBEN, BREMGARTEN 

 

"Sein durch eignen Boten überschickhtes Schreyben hab Jch heütigess 

tags zuo recht empfangen, und uss demselbigen verstanden dass er 

willenss seye, seinen hochgeehrten herren vateren [den Zuger Stadt- 

und Amtsrat Beat II. Zurlauben] uff unsere vorhabende Reiss nacher 

St. Gallen mit zue nemmen, da Jhme aber wichtige geschefft fürgefal-

len, so seye dess H. Schwageren begeren, selbige Reiss biss uff den 

26./16. Aprellen zuo differieren. Jch hab mich zwar versechen uff 

den angesetzten 20./10. besagten Monats gewüss zuo St. Gallen ze 

sein, in ansechung dass nun mehr die Zeit vorhanden, dass diss ge-

schefft nit woll lenger köndte uffgezogen werden, Nichts desto weni-

ger aber will Jhme, oder seinem herrn vateren verhinderliche ge-

schefft fürgefallen, alss wirt Jch mich voll[!] biss uff den ange-

setzten tag gedulden müessen, verhoffe ess werde von beiderseits 

nichts verhinderliches mehr fürfallen, So unss Got in gesundtheit 

erhalten wirt, unss zuemahlen in Sein gnedigen Schirm durch Mariae 

fürpit treüwlichist empfhelende. ... 

Seinem hochgeehrten herren vateren mit gelegenheit, welle der herr 

Schwager gebeten sein meine geringe, durch geneigtwilligiste dienst 

und gruss anzuomelden. 

 

 



Jst es Jr müglich so will Jch Meinen hochehrenden herren Werten
[alt ] L [ and ] Amman [ den Ratsherrn Fridolin ] Tschudj [ =Tschudi ] zuo
diser Reiss auch erbeten . "

"Su.6 dato d&,n 18/8  A pfvLtl&n A 1649"

1) Vorliegendes Schreiben ist in folgendem Zusammenhang zu sehen : Sowohl
Kessler - s . Zurlaubiana AH 146/11 - als auch Beat Jakob I . Zurlauben
hatten gegenüber der Herrschaft Glattburg , welche von der Abtei St . Gal¬
len an Johann Rudolf Reding verliehen worden war , Forderungen geltend zu
machen . Zurlauben tat dies im Namen seiner Gattin Maria Barbara Reding,
der Tochter von Johann Rudolf Reding . Letzterer hatte nämlich für das
seiner Tochter von deren Mutter Anna Katharina Tritt von Wilderen zuste¬
hende Erbgut als Unterpfand die Herrschaft Glattburg eingesetzt.
Schliesslich erklärte sich dann die Abtei St . Gallen bereit , die ober¬
wähnten Forderungen Zurlaubens wie auch Kesslers zu begleichen , s . eben¬
da AH 143/10.

Original , mit Siegel . Dorsualnotiz von Beat Jakob I . Zurlauben
AH 144 , 494 - 495 - Blatt 494 v und 495 r  leer
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